
Der Weg zum BW
Nominierungsrichtlinien der Baden-Württembergischen Ruderjugend für 
den Bundeswettbewerb 2018



Regatta Esslingen
9. Juni 2018

Langstreckentest über

3000 Meter

Start verpflichtend für alle 

potentiellen BW-Teilnehmer,

Start in Wunschbootsklasse

Rangliste

Abschließende 

Nominierung durch 

Landesjugendleitung

 Für die Nominierung zum Bundeswettbewerb (BW) ist der Start auf der Regatta Esslingen zwingend erforderlich.

 In begründeten Ausnahmefällen (Krankheit, gravierende Leistungssprünge, Ferien) kann von dieser Regelung abgewichen werden. Z.B. wenn eine Mannschaft 

angemessene Leistungen von anderen Regatten der laufenden Saison vorweisen kann und davon auszugehen ist, dass bis zum Bundeswettbewerb die 

Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist.

 Die Nominierung erfolgt anhand der Rangliste der Regatta Esslingen. Besser platzierte Mannschaften haben Vorrang vor schlechter platzierten.

 Für den BW werden nur Boote nominiert, die ein angemessenes ruderisches/technisches Niveau vorweisen können. Für die Beurteilung ist der Stand zur Regatta 

Esslingen maßgeblich.

 In Absprache mit den Trainern können freigebliebene Startplätze in anderen Bootsklassen aufgefüllt werden. Dabei haben besser platzierte Mannschaften Vorrang 

vor schlechter platzierten der gleichen Bootsklasse. Ein Anspruch auf freigebliebene Startplätze besteht nicht.

 Offene Startplätze nach der Regatta zur Nachnominierung können über den Vorbereitungslehrgang vergeben werden.


